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Vorlagenummer: 1128/2024 
Vorlageart:  Beschlussvorlage 
Status:   öffentlich 
 
Bebauungsplan Nr. 2/24 (717) Turnhalle Marienhospital - 
Verfahren nach § 13a BauGB 
hier:  
a) Anpassung des Geltungsbereiches 
b) Veröffentlichung des Bebauungsplanentwurfes im 
Internet / öffentliche Auslegung 
Datum:  30.10.2024 
Freigabe durch: Henning Keune (Technischer Beigeordneter), Dr. André Erpenbach 

(Beigeordneter), Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
Federführung: FB61 - Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung 
Beteiligt: SZS - Servicezentrum Sport 

FB69 - Umweltamt 
  
Beratungsfolge 
 
Gremium Geplante Sitzungstermine Öffentlichkeitsstatus 

Bezirksvertretung Hagen-Mitte  
(Vorberatung) 26.11.2024 Ö 
Ausschuss für Umwelt-, Klimaschutz und 
Mobilität  
(Vorberatung) 

04.12.2024 Ö 

Ausschuss für Stadt-, Beschäftigungs- und 
Wirtschaftsentwicklung  
(Vorberatung) 

05.12.2024 Ö 

Sport- und Freizeitausschuss  
(Vorberatung) 11.12.2024 Ö 
Rat der Stadt Hagen  
(Entscheidung) 12.12.2024 Ö 

 
Beschlussvorschlag 
a) Der Geltungsbereich des Bebauungsplanentwurfes wird angepasst. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 2/24 (717) Turnhalle Marienhospital – 
Verfahren nach § 13a BauGB liegt im Stadtbezirk Mitte, in der Gemarkung Hagen, in der Flur 
33 und umfasst die Flurstücke 106, 382, 512, 513, 514, 515 und 516. Das Plangebiet 
umfasst ca. 0,29 ha. 
 
Im Norden wird das Plangebiet durch die Bergstraße und den gegenüberliegenden 
Gebäudekomplex des ehemaligen Marienhospitals, im Osten durch ein Wohngebäude für 
Handel und Dienstleistungen, im Süden durch die Straße Bergischer Ring und im Westen 
durch die angrenzende Wohnbebauung eingegrenzt. Derzeit befinden sich eine 
Kindertageseinrichtung der katholischen Kirchengemeinde Sankt Marien, eine 
Stellplatzanlage und ein Technikgebäude im Plangebiet. Die Außenfläche der Kita ist durch 
Spielgeräte, Freiflächen im nordöstlichen Teilbereich und bestehenden Baumbestand im 
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südlichen und nordöstlichen Bereich des Grundstückes der Kita geprägt. Auf dem 
Grundstück des Technikgebäudes befinden sich Stellplätze, weshalb dieser Bereich stark 
versiegelt ist. 
  
Der Bebauungsplanentwurf im Maßstab 1:500 ist Bestandteil des Beschlusses 
Die genaue Abgrenzung ist dem im Sitzungssaal ausgehängten Bebauungsplanentwurf zu 
entnehmen.  
 
b) Der im Sitzungssaal ausgehängte und zu diesem Beschluss gehörenden Entwurf des 
Bebauungsplanes Nr. 2/24 (717) Turnhalle Marienhospital – Verfahren nach § 13a BauGB 
wird beschlossen und die Verwaltung wird beauftragt, den Plan einschließlich der 
Begründung vom 08.11.2024 gemäß § 3 Abs. 2 BauGB für die Dauer eines Monats im 
Internet zu veröffentlichen und öffentlich auszulegen. Die Begründung vom 08.11.2024 wird 
gemäß § 9 Abs. 8 BauGB dem Bebauungsplan beigefügt und ist als Anlage Gegenstand der 
Niederschrift. 
 
Sachverhalt 
Zu a) 
 
Ziel und Zweck der Planung 
 
Im Zuge des fortlaufenden Planungsprozesses hat sich der Geltungsbereich des 
Bebauungsplans Nr. 2/24 (717) Turnhalle Marienhospital konkretisiert. Im Norden wird das 
Plangebiet um das Flurstück 511 in der Flur 33, in der Gemarkung Hagen verkleinert, da 
dieses für den weiteren Verfahrensablauf nicht notwendig ist. Folglich ist der 
Geltungsbereich anzupassen.  
 
 
Zu b)  
 
Ziel und Zweck der Planung 
 
Bereits in der Beschlussvorlage (Drucksachennummer: 0936/2015) wurde auf die Aufgabe 
des St. Marienhospitals und den geplanten Verkauf des Gebäudes seitens der 
Immobilieneigentümerin und den damit einhergehenden Nutzungswechsel hingewiesen. Um 
eine zielführende und städtebaulich gewünschte Entwicklung im Kunstquartier anzustreben 
hat die Verwaltung verschiedene Entwicklungsmöglichkeiten für den Standort des 
ehemaligen Marienhospitals erarbeitet. Zur Steuerung des Entwicklungskonzeptes wurde der 
Bebauungsplan Nr. 5/15 (668) Städtebauliche Entwicklung St. Marienviertel im Jahr 2015 
eingeleitet. Eine derartig gewünschte Entwicklung im Sinne des Konzeptes ist bisher nicht 
vorangeschritten.   
Der steigende und zukünftig notwendige Schulbedarf sowohl im Primar- als auch im 
Sekundarbereich im Hagener Stadtgebiet wurde mit der Vorlage 0747/2023 seitens der 
Verwaltung allgemein dargelegt. Der Bedarf wird sich beginnend ab 2023/2024 zunehmend 
bis 2029/2030 auf neun Züge erhöhen. Die bereits beschlossenen Maßnahmen im 
Stadtgebiet decken nur einen Teil des notwendigen städtischen Bedarfes ab. In diesem 
Kontext bietet sich das an der Bergstraße gelegene St. Marienhospital an. Der 
Gebäudekomplex wird aktuell nicht genutzt, bietet jedoch ein großes Raum- und 
Flächenpotenzial zur Deckung des Bedarfes im Sekundarbereich I. Eine gute integrierte 
Lage des Marienhospitals, die räumliche Nähe zu angrenzenden Schulen und der 
bestehenden Infrastruktur, z. B. in Form fußläufig gut erreichbarer Bushaltestellen können 
als Vorteile des Standortes aufgezählt werden. Weiterhin wird durch eine Lage im 
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Innenbereich der Aspekt der Nachverdichtung im Sinne eines flächenschonenden Umgangs 
mit den Bodenressourcen angestrebt und eine Versiegelung von Flächen im Außenbereich 
vermieden. 
Aus diesem Grund ist vorgesehen, das Gebäude des ehemaligen Marienhospitals 
auszubauen und zu erweitern, um ein zusätzliches Angebot für die Schülerinnen und Schüler 
der Sekundarstufe I zu schaffen. Gleichzeitig muss der erhöhte Sportstättenbedarf für die 
Schülerinnen und Schüler der neu geplanten Sekundarschule und der angrenzenden 
Schulen (z. B. Cuno-Berufskolleg, Fichte-Gymnasium) gedeckt werden.  
Um die geplante Dreifeld-Sporthalle zu realisieren wird die Katholische 
Kindertageseinrichtung Sankt Marien, auf der gegenüberliegenden Straßenseite in der 
Bergstraße 59 abgerissen. Die Kita soll in diesem Zuge erweitert und im Erdgeschoss des 
gegenüberliegenden Marienhospitals untergebracht werden. Auch ist vorgesehen, das 
bestehende Technikgebäude abzureißen und die Nutzung an anderer Stelle unterzubringen. 
Die entstehende Freifläche, die durch den Abriss des Technikgebäudes entsteht soll zum 
erweiterten Schulhofbereich, mit u. a. Neupflanzungen umgestaltet werden. Die das 
Plangebiet umfassenden Grundstücke liegen nicht im städtischen Eigentum. Nach Abschluss 
des Bauvorhabens geht die Sporthalle in städtisches Eigentum über, während das 
Grundstück der Sporthalle über einen Erbbaurechtsvertrag der Stadt Hagen zur Verfügung 
gestellt wird.  
Da sich das Vorhaben aufgrund seiner baulichen Kubatur nicht in die nähere Umgebung 
nach § 34 BauGB einfügt, ist die Aufstellung eines Bebauungsplans notwendig. Ziel ist ein 
städtebaulich sinnvolles Einfügen der Sporthalle im Plangebiet. Weiterhin sollen durch den 
Bebauungsplan die planungsrechtlichen Voraussetzungen für den Bau einer Dreifeld-
Sporthalle geschaffen werden.  
 
Verfahrensablauf 
 
In der Ratssitzung am 19.09.2024 wurde die Einleitung des Bebauungsplanverfahrens Nr. 
2/24 (717) Turnhalle Marienhospital beschlossen. Die Bekanntmachung des Beschlusses 
erfolgte am 27.09.2024 im Amtsblatt der Stadt Hagen. Parallel dazu erfolgte in der Zeit vom 
30.09.2024 bis einschließlich zum 14.10.2024 die Unterrichtung der Öffentlichkeit.  
 
Die Veröffentlichung des Bebauungsplanentwurfes im Internet und die öffentliche Auslegung 
sollen nach dem Ratsbeschluss durchgeführt werden. Parallel dazu erfolgt die Beteiligung 
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB. 
 
 
Planungsrechtliche Vorgaben 
 
Regionalplan 
 

Der Regionalplan Ruhr stellt den Planbereich als Bereich für Allgemeine Siedlungsbereiche 
(ASB) dar. 
 
Flächennutzungsplan 
 
Im Flächennutzungsplan der Stadt Hagen ist das Plangebiet als Fläche für den 
Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung Regenbecken dargestellt. Eine 
Flächennutzungsplanänderung ist nicht erforderlich. Nach Abschluss des Verfahrens wird 
der Flächennutzungsplan gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB im Wege der Berichtigung 
angepasst 
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Landschaftsplan 

Das Plangebiet liegt nicht im Geltungsbereich des rechtsverbindlichen Landschaftsplans.  
 

Verbindliche Bauleitplanung 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt im Bereich des sich in Aufstellung 
befindlichen Bebauungsplans Nr. 5/15 (668) Städtebauliche Entwicklung St. Marienviertel. 
Der Einleitungsbeschluss des B-Plan Nr. 5/15 wurde am 26.11.2015 durch den Rat der Stadt 
Hagen beschlossen.  
 
Zudem liegt ein Randbereich des Geltungsbereiches im Geltungsbereich des 
Bebauungsplans Nr. 1/61 Teil II und Nr. 9/65 Innerstädtischer Ring (Teilstreckenabschnitt 
von der Goldbergstraße bis zur Wehringhauser Straße) vor. Ziel des Bebauungsplans war 
der vierspurige Ausbau der Wilhelmstraße, welche Bestandteil des innerstädtischen Ringes 
war. Heute sind die jeweiligen Straßennamen zur Straße „Bergischer Ring“ umbenannt 
sowie die Maßnahme umgesetzt worden. 
 
Pflanzung und Fällung von Bäumen 
 
Derzeit befinden sich neun Bestandsbäume im Geltungsbereich des Bebauungsplans (s. 
Anlage). Hierzu zählen vier Laubbäume, eine Esche, eine Buche, zwei Kastanien und ein 
Ahorn. In der Anlage der Baumfällungen ist der Ahorn im nördlichen Plangebiet mit einem 
gestrichelten Symbol gekennzeichnet. Durch das Bauvorhaben der Sporthalle ist aktuell 
nicht absehbar, wie viele Bäume der Baumaßnahme letztlich weichen müssen. Bäume, die 
dem Sporthallen-Neubau definitiv weichen müssen, sind die Bestandsbäume, die unter dem 
Hallengebäude liegen. Ein Laubbaum, welcher im südwestlichen Plangebiet liegt (s. Anlage), 
sowie mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Ahorn im nördlichen Plangebiet, werden dem 
Sporthallen-Neubau weichen müssen. Die Feinsteuerung zum Erhalt der Bestandsbäume 
erfolgt im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens.  
 
In diesem Zusammenhang sind die Bestimmungen der Baumpflegesatzung der Stadt Hagen 
im Geltungsbereich des Bebauungsplans zu beachten. Wenn die Bäume in den 
Anwendungsbereich der Baumpflegesatzung fallen, sollte vornehmlich deren Verlust im 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes durch Ersatzpflanzungen kompensiert werden. 
Abgänge jeglicher Art sind gleichartig und gleichwertig innerhalb eines Jahres 
nachzupflanzen. Die neuen Anpflanzungen im Plangebiet sind dauerhaft zu pflegen und zu 
erhalten.  
Zu den zu erhaltenden Bäumen zählen zwei Laubbäume, eine Buche und eine Esche im 
westlichen Plangebiet.   
 
Maßnahmen für den Klimaschutz und die Klimaanpassung 
 
Zur Minimierung der baulichen Inanspruchnahme des Plangebiets, wird im Bebauungsplan 
gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB eine extensive Dachbegrünung festgesetzt. Die 
Dachbegrünung trägt dazu bei, den Aufheizeffekt in den Sommermonaten zu mindern. 
Gründächer nehmen nachweislich im Sommer weniger Wärme auf als herkömmlich 
gedeckte Dächer und erzeugen durch Wasserverdunstung gleichzeitig einen Kühleffekt. 
Darüber hinaus trägt die Bindung von Stäuben und Schadstoffen zur Verbesserung des 
Mikroklimas bei. 
 
Zusätzlich sind die Bestimmungen der Baumpflegesatzung der Stadt Hagen im 
Geltungsbereich des Bebauungsplans zu beachten. Wenn die Bäume in den Anwendungs-
bereich der Baumpflegesatzung fallen, sollte vornehmlich deren Verlust im Geltungsbereich 
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des Bebauungsplanes durch Ersatzpflanzungen kompensiert werden. Abgänge jeglicher Art 
sind gleichartig und gleichwertig innerhalb eines Jahres nachzupflanzen. Die neuen 
Anpflanzungen im Plangebiet sind dauerhaft zu pflegen und zu erhalten.  
 
Weiterhin wird im Bebauungsplan die textliche Festsetzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB 
zum Erhalt von Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen aufgenommen. Zusätzlich wird im Bebauungsplan zur Stärkung des 
Klimaschutzes und der Schaffung eines positiven Beitrags im Umgang mit 
Klimawandelfolgen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB festgesetzt, dass im Geltungsbereich 
des Bebauungsplans mindestens drei standortgerechte Laubbäume zu pflanzen sind. 
Zusätzlich wird im Bebauungsplan nach § 9 Abs. 1 Nr. 25a und Abs. 6 BauGB festgesetzt, 
dass die im Plan entsprechend umgrenzte und gekennzeichnete Fläche der Einfriedung mit 
Rank- oder Kletterpflanzen zu begrünen ist.  
 
Um einen sparsamen Umgang mit Grund und Boden zu fördern, die Versickerung von 
Niederschlagswasser zu ermöglichen sowie aus stadtklimatischen Gründen ist die 
Befestigung der Fläche des erweiterten Schulhofbereiches nur in wasser- und 
luftdurchlässigem Aufbau (z. B. Rasensteinen, Schotterrasen oder Pflaster mit mehr als 30 
% Fugenanteil) zulässig.  
Wasser- und Luftdurchlässigkeit wesentlich mindernde Befestigungen wie Betonunterbau, 
Fugenverguss, Asphaltierung oder Betonierung sind unzulässig. 
 
Bestandteile der Vorlagendrucksache 
 

• Übersichtsplan des Geltungsbereiches 
• Begründung zum Bebauungsplan Nr. 2/24 (717) Turnhalle Marienhospital – 

Verfahren nach § 13a BauGB vom 08.11.2024 
 
Anlagen der Beschlussvorlage 
 
Folgende Unterlagen können im Verwaltungsinformationssystem ALLRIS bzw. 
Bürgerinformationssystem und als Original in der jeweiligen Sitzung eingesehen werden: 
 

• Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag (ASP Stufe I) nach § 44 BNatSchG vom 

12.09.2024, erstellt durch die Fa. ‚ecotone‘ 

• Baumfällungen B-Plan Nr. 2/24 
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Auswirkungen 
Inklusion von Menschen mit Behinderung 
Belange von Menschen mit Behinderung 
x sind nicht betroffen 

 
Auswirkungen auf den Klimaschutz und die Klimafolgenanpassung 
x Keine Auswirkungen (o) 

 
Finanzielle Auswirkungen 

x Es entstehen weder finanzielle noch personelle Auswirkungen. 
 
 
Anlage/n 
1 - Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag, Stufe I (öffentlich) 

 
2 - Übersichtsplan_B-Plan Nr. 2/24 (öffentlich) 

 
3 - Baumfällungen_B-Plan Nr. 2/24 (öffentlich) 

 
4 - Begründung_B-Plan 2-24 (öffentlich) 

 
5 - 2024-11-14_Turnhalle_Marienhospital-Gremienplan (öffentlich) 

 
 
 
[Dokumentende] 
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Drucksachen Nr. 1128/2024

Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung

Bebauungsplan Nr. 2/24 (717)
Turnhalle Marienhospital, Verfahren nach § 13a BauGB





 

                                  

 

BEGRÜNDUNG 
 

ZUM BEBAUUNGSPLAN NR. 2/24 (717) TURNHALLE MARIENHOSPITAL 

VERFAHREN NACH § 13A BAUGB 

 

 

Datum: 08.11.2024 

Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung 
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1 RÄUMLICHER GELTUNGSBEREICH UND DERZEITIGE SITUATION  

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 2/24 (717) Turnhalle Marienhospital – Verfah-

ren nach § 13a BauGB liegt im Stadtbezirk Mitte. Das Plangebiet umfasst in der Gemarkung 

Hagen, in der Flur 33, die Flurstücke 106, 382, 512, 513, 514, 515 und 516. Der genaue Gel-

tungsbereich ist dem Bebauungsplan zu entnehmen. 

Im Norden wird das Plangebiet durch die Bergstraße und den gegenüberliegenden Gebäude-

komplex des ehemaligen Marienhospitals, im Osten durch ein Wohngebäude für Handel und 

Dienstleistungen, im Süden durch die Straße Bergischer Ring und im Westen durch die an-

grenzende Wohnbebauung eingegrenzt. Derzeit befinden sich eine Kindertageseinrichtung 

der katholischen Kirchengemeinde Sankt Marien, eine Stellplatzanlage und ein Technikge-

bäude im Plangebiet. Die Außenfläche der Kita ist durch Spielgeräte, Freiflächen im nordöst-

lichen Teilbereich und bestehenden Baumbestand im westlichen, südlichen und nordöstlichen 

Bereich des Grundstückes der Kita geprägt. Auf dem Grundstück des Technikgebäudes be-

finden sich Stellplätze, weshalb dieser Bereich stark versiegelt ist.  

Die umliegende Bestandsituation ist vorwiegend durch eine gemischte Nutzung, in Form von 

Wohnnutzungen und gewerblichen Bestand geprägt. Derzeit stellt die Bergstraße auf einem 

Teilabschnitt eine Privatstraße dar, welche nur für den Fuß- und Radverkehr freigegeben ist. 

Im Gegensatz dazu ist die Straße Bergischer Ring eine stark frequentierte öffentliche Straße. 

An der Straße Bergischer Ring besteht die Wohnbebauung größtenteils aus Mehrfamilienhäu-

sern. In unmittelbarer Entfernung befindet sich die Innenstadt, als Zentraler Versorgungsbe-

reich mit den jeweiligen Bedarfsangeboten, welche fußläufig in etwa 10 Minuten zu erreichen 

ist. Es besteht zudem ein guter Anschluss an das öffentliche Personennahverkehrsnetz 

(ÖPNV) der Stadt Hagen. Die Bushaltestelle „Hagen Fichte Gymnasium“ liegt in direkter räum-

licher Nähe (<100 m) zum Plangebiet. Der Hauptbahnhof Hagen kann mit dem ÖPNV in etwa 

5 Minuten und fußläufig in etwa 15 Minuten erreicht werden.  

2 ANLASS, ZIEL UND ZWECK DER PLANUNG  

Bereits in der Beschlussvorlage (Drucksachennummer: 0936/2015) wurde auf die Aufgabe 

des St. Marienhospitals und den geplanten Verkauf des Gebäudes seitens der Immobilienei-

gentümerin und den damit einhergehenden Nutzungswechsel hingewiesen. Um eine zielfüh-

rende und städtebaulich gewünschte Entwicklung im Kunstquartier anzustreben hat die Ver-

waltung verschiedene Entwicklungsmöglichkeiten für den Standort des ehemaligen Marien-

hospitals erarbeitet. Zur Steuerung des Entwicklungskonzeptes wurde der Bebauungsplan Nr. 
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5/15 (668) Städtebauliche Entwicklung St. Marienviertel im Jahr 2015 eingeleitet. Eine derartig 

gewünschte Entwicklung im Sinne des Konzeptes ist bisher nicht vorangeschritten.   

Der steigende und zukünftig notwendige Schulbedarf sowohl im Primar- als auch im Sekund-

arbereich im Hagener Stadtgebiet wurde mit der Vorlage 0747/2023 seitens der Verwaltung 

allgemein dargelegt. Der Bedarf wird sich beginnend ab 2023/2024 zunehmend bis 2029/2030 

auf neun Züge erhöhen. Die bereits beschlossenen Maßnahmen im Stadtgebiet decken nur 

einen Teil des notwendigen Bedarfes ab. In diesem Kontext bietet sich das an der Bergstraße 

gelegene St. Marienhospital an. Der Gebäudekomplex wird aktuell nicht genutzt, bietet jedoch 

ein großes Raum- und Flächenpotenzial zur Deckung des Bedarfes im Sekundarbereich I. 

Eine gute integrierte Lage des Marienhospitals, die räumliche Nähe zu angrenzenden Schulen 

und der bestehenden Infrastruktur, z.B. in Form fußläufig gut erreichbarer Bushaltestellen kön-

nen als Vorteile des Standortes aufgezählt werden. Weiterhin wird durch eine Lage im Innen-

bereich der Aspekt der Nachverdichtung im Sinne eines flächenschonenden Umgangs mit den 

Bodenressourcen und der Innenentwicklung angestrebt und eine Versiegelung von Flächen 

im Außenbereich vermieden. 

Aus diesem Grund ist vorgesehen, das Gebäude des ehemaligen Marienhospitals auszu-

bauen und zu erweitern, um ein zusätzliches Angebot für die Schülerinnen und Schüler der 

Sekundarstufe I zu schaffen. Gleichzeitig muss der erhöhte Sportstättenbedarf für die Schüle-

rinnen und Schüler der neu geplanten Sekundarschule und der angrenzenden Schulen (z.B. 

Cuno-Berufskolleg, Fichte-Gymnasium) gedeckt werden.  

Um die geplante Dreifeld-Sporthalle zu realisieren wird die Katholische Kindertageseinrichtung 

Sankt Marien, auf der gegenüberliegenden Straßenseite in der Bergstraße 59 abgerissen. Die 

Kita soll in diesem Zuge erweitert und im Erdgeschoss des gegenüberliegenden Marienhospi-

tals untergebracht werden. Auch ist vorgesehen, das bestehende Technikgebäude abzureißen 

und die Nutzung an anderer Stelle unterzubringen. Die entstehende Freifläche, die durch den 

Abriss des Technikgebäudes entsteht, soll zum erweiterten Schulhofbereich, mit Neupflanzun-

gen von Bäumen und Fahrradstellplätzen, umfunktioniert werden. Die das Plangebiet umfas-

senden Grundstücke liegen nicht im städtischen Eigentum. Nach Abschluss des Bauvorha-

bens geht die Sporthalle in städtisches Eigentum über, während das Grundstück der Sport-

halle über einen Erbbaurechtsvertrag der Stadt Hagen zur Verfügung gestellt wird.  

Da sich das Vorhaben aufgrund seiner baulichen Kubatur nicht in die nähere Umgebung nach 

§ 34 BauGB einfügt, ist die Aufstellung eines Bebauungsplans notwendig. Ziel ist ein städte-

baulich sinnvolles Einfügen der Sporthalle im Plangebiet. Weiterhin sollen durch den Bebau-

ungsplan die planungsrechtlichen Voraussetzungen für den Bau einer Sporthalle geschaffen 

werden.  



Stadt Hagen Begründung zum Bebauungsplan Nr. 2/24 (717) Turnhalle Marienhospital 

3 

3 PLANVERFAHREN UND PLANUNGSRECHTLICHE VORGABEN  

3.1 PLANVERFAHREN 

Der Bebauungsplan Nr. 2/24 (717) Turnhalle Marienhospital – Verfahren nach § 13a BauGB 

wird als Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren aufgestellt. Die 

Bedingungen zur Anwendung dieses Verfahrens werden erfüllt: 

- Das Planverfahren ist als Maßnahme zur Nachverdichtung einzustufen. 

- Das Plangebiet hat eine Fläche von ca. 2.895 m². Die zulässige Grundfläche im Sinne 

des § 19 Abs. 2 Baunutzungsverordnung (BauNVO) liegt damit deutlich unterhalb des 

Schwellenwertes von 20.000 m². 

- Durch den Bebauungsplan wird kein UVP-pflichtiges Vorhaben begründet. 

- Es findet keine Beeinträchtigung der Schutzgüter nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b 

BauGB durch die Planung statt. 

- Es bestehen keine Anhaltspunkte für Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung von 

schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes. 

Von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, 

von der Angabe nach § 3 Abs. 2 S. 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen 

verfügbar sind, und von der zusammenfassenden Erklärung nach § 6a Abs. 1 und § 10a Abs. 

1 BauGB wird abgesehen; § 4c BauGB ist nicht anzuwenden. 

Eine Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung mit der Ermittlung und Ausweisung von Kompensati-

onsmaßnahmen bzw. Kompensationsflächen ist nicht erforderlich (§ 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB). 

Durch den Bebauungsplan wird keine Zulässigkeit von Vorhaben begründet, die einer Pflicht 

zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach Landesrecht NRW unterliegen. 

3.2 REGIONALPLANUNG 

Der Regionalplan Ruhr stellt den Planbereich als Bereich für Allgemeine Siedlungsbereiche 

(ASB) dar. 

3.3 FLÄCHENNUTZUNGSPLAN 

Im Flächennutzungsplan der Stadt Hagen ist das Plangebiet als Fläche für den Gemeinbedarf 

mit der Zweckbestimmung Regenbecken dargestellt. Eine Flächennutzungsplanteiländerung 

ist nicht erforderlich. Nach Abschluss des Verfahrens wird der Flächennutzungsplan gemäß § 

13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB im Wege der Berichtigung angepasst. 
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3.4 VERBINDLICHE BAULEITPLANUNG 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt im Geltungsbereich des sich in Aufstellung 

befindlichen Bebauungsplans Nr. 5/15 (668) Städtebauliche Entwicklung St. Marienviertel. Der 

Einleitungsbeschluss des B-Plan Nr. 5/15 wurde am 26.11. 2015 durch den Rat der Stadt Ha-

gen beschlossen.  

Zudem liegt für einen Teilbereich des Plangebiets ein Satzungsbeschluss für den Bebauungs-

plan Nr. 1/61 Teil II und Nr. 9/65 Innerstädtischer Ring (Teilstreckenabschnitt von der Gold-

bergstraße bis zur Wehringhauser Straße) vor. Ziel des Bebauungsplans war der vierspurige 

Ausbau der Wilhelmstraße, welche Bestandteil des innerstädtischen Ringes war. Heute sind 

die jeweiligen Straßennamen zur Straße „Bergischer Ring“ umbenannt sowie die Maßnahme 

umgesetzt worden.  

3.5 LANDSCHAFTSPLAN 

Das Plangebiet liegt nicht im Geltungsbereich des rechtsverbindlichen Landschaftsplans.  

4 STÄDTEBAULICHE PLANUNG 

Derzeit befindet sich die Katholische Kindertageseinrichtung Sankt Marien im Plangebiet. Die 

Kita soll im Zuge des Neubaus der Sporthalle abgerissen und im gegenüberliegenden Marien-

hospital untergebracht werden. Zudem befinden sich im Geltungsbereich des Bebauungsplans 

neun Bestandsbäume, Wiesenflächen, mehrere Sträucher und zwei Sandkästen. Der östliche 

Bereich des Plangebiets ist stark versiegelt, da hier aktuell eine Stellplatzanlage vorzufinden 

ist. Im östlichen Bereich des Plangebiets liegt ein Technikgebäude, welches im Rahmen der 

Baumaßnahme ebenfalls abgerissen werden soll.  

Im Vorfeld der Aufstellung des Bebauungsplans wurde ein Gestaltungsentwurf von der Firma 

baukonsult - knabe GmbH erarbeitet, welcher die bauliche Ausrichtung der Dreifeld-Sporthalle 

im Plangebiet darstellt. Der Bebauungsplan ermöglich durch die Festsetzung der Baugrenzen 

die Errichtung einer Dreifeld-Sporthalle.  

Der städtebauliche Entwurf sieht eine Ausrichtung der Längsseite der Sporthalle parallel zum 

im Westen angrenzenden Wohngebäude Sankt Hedwig vor. Charakteristisch für die Sporthalle 

ist ein kompakter Baukörper, welcher durch sich gestalterisch abhebende Elemente im Sinne 

einer Überdachung in Richtung Bergstraße und den erweiterten Schulhofbereich ergänzt wird.  

Die Dreifeld-Sporthalle erstreckt sich fast nahezu auf den gesamten Geltungsbereich des Be-

bauungsplans und fügt sich durch die Ausrichtung des Baukörpers und die Höhe in das nähere 

städtebauliche Umfeld ein. Über den Sporthallen-Neubau hinaus ist vorgesehen, die restliche 
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Freifläche im östliche Plangebiet zum erweiterten Schulhofbereich u.a. durch Baumpflanzun-

gen gestalterisch aufzuwerten.   

Die Erschließung für den motorisierten Verkehr und den Fuß- und Radverkehr des Plangebiets 

erfolgt über die verkehrsberuhigte Bergstraße.  

5 FESTSETZUNGEN ZUR BAULICHEN NUTZUNG  

Entsprechend der geplanten Nutzung wird das Plangebiet als Fläche für den Gemeinbedarf 

mit der Zweckbestimmung „Sportlichen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen“ fest-

gesetzt. Mit Hilfe der Festsetzung als Fläche für den Gemeinbedarf wird langfristig die öffent-

liche Nutzung sichergestellt.  

Durch die Festsetzungen zur baulichen Nutzung werden wesentliche Vorgaben zur städtebau-

lichen Gestaltung gemacht. Die Festsetzungen nehmen dabei Bezug auf die umliegende Be-

bauung, sodass sich die Sporthalle ohne negative Auswirkungen auf die städtebauliche Qua-

lität der Umgebung einfügt.  

5.1  ART DER BAULICHEN NUTZUNG 

Das Plangebiet wird gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB als Fläche für den Gemeinbedarf mit der 

besonderen Zweckbestimmung „Sportlichen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen“ 

festgesetzt. Das Plangebiet soll vorwiegend dem Schulsport, deren Hauptnutzerin die Schule 

ist, dienen. Eine Nutzung der Sporthalle durch weitere Nutzerinnen und Nutzer, z.B. in Form 

einer Vereinsnutzung im Nachmittagsbereich ist im Rahmen des bauordnungsrechtlichen Ge-

nehmigungsverfahrens zu prüfen.  

5.2  MAß DER BAULICHEN NUTZUNG 

Bei Flächen für den Gemeinbedarf bedarf es nicht der Festsetzung des Maßes der baulichen 

Nutzung und der überbaubaren Grundstücksflächen. Soweit städtebaulich erforderlich, sind 

entsprechende Festsetzungen jedoch möglich. Folglich werden als Maß der baulichen Nut-

zung folgende Kenngrößen festgeschrieben:  

- Höhe baulicher Anlagen 

- Baugrenzen 

Die Festsetzung zum Maß der baulichen Nutzung lässt sich auf die Festsetzung einer maxi-

malen Gebäudehöhe über Normalhöhennull (ü. NHN) und die Festsetzung von Baugrenzen 

beschränken.  
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Durch den Neubau der Sporthalle sind keine Konflikte mit der benachbarten Bebauung zu 

erwarten, da aus bauordnungsrechtlicher Sicht die notwendigen Abstände eingehalten werden 

und die Höhe der Sporthalle im Einklang mit der angrenzenden Bebauung steht. Die zulässige 

Höhe baulicher Anlagen ergibt sich aus der in der Planzeichnung festgesetzten maximalen 

Gebäudehöhe (GH max.) in Meter (m) ü. NHN bei Attikaabschluss als Höchstmaß. Hierbei 

wurde bereits berücksichtigt, dass 1 m zusätzlich in die GH max. einkalkuliert wurde, um einen 

Gestaltungsspielraum für das Anbringen für PV-Anlagen zu ermöglichen.  

Durch die Festsetzung der maximal zulässigen Gebäudehöhe (GH max.) kann eine angemes-

sene Höhenentwicklung, die Rücksicht auf die umgebende Bebauung nimmt, gesichert wer-

den. Zudem räumen die festgesetzten Höhen den zukünftigen Bauherren ausreichende Nut-

zungs- und Gestaltungsmöglichkeiten ein. 

5.3  ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN 

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 23 

BauNVO durch die Festsetzung von Baugrenzen bestimmt und definieren so die mögliche 

Anordnung der Sporthalle auf den Baugrundstücken. Die festgesetzten Baugrenzen sichern 

eine geordnete Entwicklung im Sinne des städtebaulichen Konzepts. Es werden nur Baugren-

zen und keine Baulinien festgesetzt. Die festgesetzten Baugrenzen ermöglichen einen ausrei-

chenden Spielraum für die Gebäudeplanung der Sporthalle. 

5.4  MAßNAHMEN ZUM SCHUTZ DES BODENS 

Um einen sparsamen Umgang mit Grund und Boden zu fördern, die Versickerung von Nieder-

schlagswasser zu ermöglichen sowie aus stadtklimatischen Gründen ist die Befestigung der 

Fläche des erweiterten Schulhofbereiches in wasser- und luftdurchlässigem Aufbau (z. B. 

Pflaster mit mehr als 30 % Fugenanteil) vorzunehmen. Ausnahmsweise können andere Mate-

rialien zugelassen werden.  

6 GESTALTERISCHE FESTSETZUNGEN 

Wesentliche städtebauliche Gestaltungselemente sind bereits durch die oben genannten Fest-

setzungen zum Maß der baulichen Nutzung bestimmt. Es werden weitere gestalterische Fest-

setzungen gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 14 BauNVO und § 89 Bauordnung für das Land 

Nordrhein-Westfalen (BauO NRW 2024) zur Gestaltung der Sporthalle und der Grundstücke 

gemacht, welche nachfolgend erläutert werden.  
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6.1 DACH- UND FASSADENGESTALTUNG 

Vor dem Hintergrund des Klimaschutzes wird im Geltungsbereich des Bebauungsplans die 

Dachform Flachdach festgesetzt. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass die festgesetzte 

Dachbegrünung der Sporthalle extensiv umgesetzt wird. Die maximale Dachneigung von 

Flachdächern beträgt 5°, Gebäude mit Flachdächern sind im rechten Winkel in Bezug zur Bau-

grenze zu errichten. Ferner soll die Festsetzung der Abflussverzögerung dienen und die Fest-

setzung zur Dachbegrünung ergänzen.   

Grundsätzlich sollen Gebäudefassaden in hellen Farbtönen gestaltet werden, um eine gestal-

terische Anlehnung an die Bestandsbebauung zu erreichen.  

7 BEGRÜNUNG 

Die im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen zur Dachbegrünung und zur Erhaltung und 

Pflanzung von Bäumen dienen vorrangig dem Klimaschutz, der Klimafolgenanpassung und 

dem Artenschutz. Über die Festsetzungen zur Begrünung können die Eingriffe durch die Pla-

nung abgemildert werden.  

7.1 DACH- UND FASSADENBEGRÜNUNG 

Zur Minimierung der baulichen Inanspruchnahme des Plangebiets, wird im Bebauungsplan 

gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB eine extensive Dachbegrünung festgesetzt. Die Dachbegrü-

nung trägt dazu bei, den Aufheizeffekt in den Sommermonaten zu mindern. Gründächer neh-

men nachweislich im Sommer weniger Wärme auf als herkömmlich gedeckte Dächer und er-

zeugen durch Wasserverdunstung gleichzeitig einen Kühleffekt. Darüber hinaus trägt die Bin-

dung von Stäuben und Schadstoffen zur Verbesserung des Mikroklimas bei. 

Aus diesem Grund wird im Bebauungsplan festgesetzt, dass das Flachdach der Sporthalle 

vollständig flächendeckend extensiv zu begrünen, dauerhaft zu erhalten und zu pflegen ist. 

Die Substratstärke muss mindestens 10 cm betragen. Hiervon ausgenommen sind Bereiche 

technisch notwendiger Dachaufbauten und Aufzüge.  

Weiterhin wird im Bebauungsplan nach § 9 Abs. 1 Nr. 25a und Abs. 6 BauGB festgesetzt, dass 

die im Plan entsprechend umgrenzte und gekennzeichnete Fläche der Einfriedung mit Rank- 

oder Kletterpflanzen zu begrünen ist. Je 2 m Wandlänge ist mindestens eine Pflanze zu ver-

wenden. 

Die Pflanzungen sind gemäß der guten fachlichen Praxis auszuführen, dauerhaft zu unterhal-

ten und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen.  

Pflanzvorschlag Kletterpflanzen: 
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- Italienische Waldrebe (Clematis viticella)  

- Alpen-Waldrebe (Clematis alpina)  

- Kletterrosen  

7.2 UMGANG MIT VORHANDENEM BAUMBESTAND 

Derzeit befinden sich neun Bestandsbäume im Geltungsbereich des Bebauungsplans. Hierzu 

zählen vier Laubbäume, eine Esche, eine Buche, zwei Kastanien und ein Ahorn. Von diesen 

Bäumen geht ein hoher ökologischer Wert für die Artenvielfalt und das Ortsbild aus. Gleich-

zeitig leisten die Bäume einen positiven Beitrag zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung, in 

dem sie z.B. Verschattungsmöglichkeiten bieten.  

Durch das Bauvorhaben der Sporthalle ist aktuell nicht absehbar, wie viele Bäume der Bau-

maßnahme letztlich weichen müssen. Bäume, die dem Sporthallen-Neubau definitiv weichen 

müssen, sind die Bestandsbäume, die unter dem Hallengebäude liegen. Ein Laubbaum, wel-

cher im südwestlichen Plangebiet liegt (s. Anlage), sowie mit hoher Wahrscheinlichkeit ein 

Ahorn im nördlichen Plangebiet, werden dem Sporthallen-Neubau weichen müssen. Die Fein-

steuerung zum Erhalt der Bestandsbäume erfolgt im Rahmen des Baugenehmigungsverfah-

rens.  

In diesem Zusammenhang sind die Bestimmungen der Baumpflegesatzung der Stadt Hagen 

im Geltungsbereich des Bebauungsplans zu beachten. Wenn die Bäume in den Anwendungs-

bereich der Baumpflegesatzung fallen, sollte vornehmlich deren Verlust im Geltungsbereich 

des Bebauungsplanes durch Ersatzpflanzungen kompensiert werden. Abgänge jeglicher Art 

sind gleichartig und gleichwertig innerhalb eines Jahres nachzupflanzen. Die neuen Anpflan-

zungen im Plangebiet sind dauerhaft zu pflegen und zu erhalten.  

Zu den zu erhaltenden Bäumen zählen zwei Laubbäume, eine Buche und eine Esche im west-

lichen Plangebiet. Aus diesem Grund wird im Bebauungsplan die textliche Festsetzung nach 

§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB zum Erhalt von Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, 

Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen aufgenommen. Zusätzlich wird im Bebauungsplan 

zur Stärkung des Klimaschutzes und der Schaffung eines positiven Beitrags im Umgang mit 

Klimawandelfolgen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB festgesetzt, dass im Geltungsbereich 

des Bebauungsplans mindestens drei standortgerechte Laubbäume zu pflanzen sind.  

Diese Festsetzungen dienen zur Stärkung von Klimaschutzmaßnahmen z.B. in Form von Ver-

schattung sowie Kühlungseffekten vor dem Hintergrund zunehmender Hitzeperioden. Zudem 

soll sichergestellt werden, dass mit dem Bau der Dreifeld-Sporthalle die Eingriffe in die beste-

hende Vegetation minimiert werden.  
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8 ERSCHLIEßUNG UND RUHENDER VERKEHR 

8.1 ERSCHLIEßUNG 

Das Plangebiet wird über die Bergstraße und über die Straße Bergischer Ring für den motori-

sierten und nicht motorisierten Verkehr erschlossen.  

8.2 STELLPLÄTZE  

Stellplätze sind in der direkten näheren Umgebung, im öffentlichen Raum sowie im Bereich 

der neuen Schule vorhanden.  

8.3 ÖFFENTLICHER PERSONENNAHVERKEHR 

Das Plangebiet ist an der Bushaltestelle „Fichte-Gymnasium“ durch die Buslinien 521 (Hagen 

Westerbauer Bf, Hagen Lange Hecke, Hagen Berchum) und in ca. 150 m Entfernung an der 

Bushaltestelle „Cuno-Berufskolleg“ ebenfalls durch die Buslinie 521 an das Netz des ÖPNV 

angebunden. Der Hauptbahnhof der Stadt Hagen ist fußläufig in ca. 15 Minuten zu erreichen, 

ebenso die Innenstadt der Stadt Hagen. 

Weiterhin ist das Plangebiet in ca. 200 m Entfernung durch den Nachtexpress 11 und Nacht-

express 9 an der Bushaltestelle „Volkspark Hagen“ an das ÖPNV Netz angeschlossen.  

9 VER- UND ENTSORGUNG  

Für das Plangebiet ist der Anschluss an das Strom-, Gas- und Wassernetz sicherzustellen. 

Zudem ist der Umgang mit Abwasser und Niederschlagswasser festzulegen. 

9.1 STROM-, GAS- UND WASSERVERSORGUNG 

Zur Versorgung des Geltungsbereichs mit Strom, Gas und Wasser sowie Telekommunikati-

onsdienstleistungen wird das Plangebiet an die bestehenden Netze angeschlossen. Die Füh-

rung von Telekommunikations- und sonstigen Versorgungsleitungen hat unterirdisch zu erfol-

gen. 

9.2  ENTWÄSSERUNG UND ÜBERFLUTUNGSSCHUTZ 

9.2.1 ENTWÄSSERUNGSTECHNISCHE ERSCHLIEßUNG 

Das Bebauungsplangebiet befindet sich im Einzugsgebiet der Kläranlage Hagen. Die äußere 

entwässerungstechnische Erschließung ist durch die öffentliche Mischwasser-kanalisation in 

der Bergstraße gewährleistet. Die innere entwässerungstechnische Er-schließung soll 
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ebenfalls im Mischsystem erfolgen und wird der Mischkanalisation in der Bergstraße zugeführt. 

Gemäß § 44 LWG NRW soll das auf den Grundstücken an-fallende Niederschlagswasser orts-

nah beseitigt werden. Eine Versickerung des Niederschlagswassers ist aber aufgrund der 

dichten Bebauung nur schwer möglich, durch den Einsatz von Gründächern wird allerdings 

eine Reduzierung des Mischwasseranfalls erreicht. 

9.2.2 ALLGEMEINER HINWEIS ZUM ÜBERFLUTUNGSSCHUTZ 

Die öffentlichen Entwässerungssysteme werden nach den allgemein anerkannten Regeln der 

Technik bemessen. Hierbei werden je nach Bebauung und Schutzgütern intensive Regener-

eignisse zugrunde gelegt, bei denen das Abwasser nicht aus dem Entwässerungssystem aus-

treten darf. Bei den zunehmend außergewöhnlichen Starkregenereignissen werden die Belas-

tungsgrenzen der Kanalisation kurzfristig zum Teil erheblich überschritten. Dies kann zu einer 

oberflächigen Überflutung von öffentlichen Straßen, Plätzen, Privatgrundstücken etc. führen.  

Im Bebauungsplan wird folgender Hinweis aufgenommen: 

Bei der Modellierung des Baugeländes ist in Abhängigkeit von der Topografie darauf zu ach-

ten, dass die Fließwege des oberflächig abfließenden Regenwassers nicht durch die geplan-

ten Gebäude gänzlich unterbrochen werden, um einen Aufstau vor dem Gebäude bzw. den 

Gebäudeöffnungen zu vermeiden. 

Eine Voraussetzung für einen funktionierenden Überflutungsschutz ist der Einbau der erfor-

derlichen Schutzeinrichtungen gegen einen Rückstau aus der Kanalisation unter Beachtung 

der Rückstauebene (Rückstauverschlüsse, Hebeanlagen etc.). 

Gebäude sind unter Berücksichtigung der wechselnden Grundwasserstände zu planen und zu 

bauen. Dabei ist zu beachten, dass Wasser aus Drainagen zum Schutz von Gebäuden der 

öffentlichen Kanalisation nicht zugeführt werden darf. Keller einschließlich Kellerschächte sind 

daher so abzudichten, dass diese Abdichtung auch ohne Drainage auf Dauer funktioniert. Wei-

tere Informationen sind der Homepage des Wirtschaftsbetriebs Hagen AöR (WBH) zu entneh-

men. 

9.2.3 MAßNAHMEN ZUM SCHUTZ VOR OBERFLÄCHIGEM REGENWASSERABFLUSS  

Die Fließwegekarte des WBH stellt bei Starkregenereignissen auf der Grundlage der Topo-

grafie Fließwege auf der Oberfläche dar. Sie berücksichtigt nicht die Auslastung der Kanalisa-

tion, zeigt jedoch die möglichen Fließwege auf. Die Fließwegekarte (Stand Dezember 2014) 

ist im Downloadbereich der Grundstücksentwässerung der WBH-Homepage zu finden. 

Als weitere Maßnahme des Überflutungsschutzes sind innerhalb des Baugebietes die Ober-

kanten Fertigfußboden (OKFF) im Erdgeschoss mindestens 20 cm über den Oberkanten der 
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angrenzenden, dem Baugrundstück jeweils vorgelagerten Erschließungsstraße auszubilden. 

Hierdurch soll die Gefährdung der geplanten Bebauung bei Starkregen durch oberflächige Re-

genwasserabflüsse zusätzlich minimiert werden. 

10 UMWELTBELANGE  

Das Bebauungsplanverfahren wird im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB durchge-

führt. Auch im beschleunigten Verfahren werden Umweltbelange wie u.a. der Arten-, Lärm- 

und Bodenschutz sowie das Thema Nachhaltigkeit beachtet. 

10.1 EINGRIFFS- UND AUSGLEICHSBILANZIERUNG 

Eingriffe in Natur und Landschaft gelten im Rahmen von Bebauungsplänen der Innenentwick-

lung gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zuläs-

sig. Eine Eingriff-/Ausgleichbilanzierung mit der Ermittlung und Ausweisung von Kompensati-

onsmaßnahmen bzw. Kompensationsflächen ist demnach nicht erforderlich. Nichtsdestotrotz 

werden Maßnahmen zur Verringerung des Eingriffs durch die Planung im Bebauungsplan fest-

gesetzt (s. Kapitel 7). 

10.2 ARTENSCHUTZ 

Die artenschutzrechtlichen Verbote des § 44 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 

sind auch bei Bebauungsplänen, die im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB auf-

gestellt werden zu beachten und ggf. in Form von Festsetzungen aufzunehmen. Im Rahmen 

des Bauleitplanverfahrens wurde die artenschutzrechtliche Prüfung der Stufe I erstellt. 

Die im Jahr 2024 durchgeführte Vorprüfung möglicher Verstöße gegen die artenschutzrechtli-

chen Verbote des § 44 BNatSchG seitens des Fachgutachters ecotone kam zu dem Ergebnis, 

dass die Auslösung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG für alle 

vom LANUV für den Quadrant 2 im Messtischblatt 4610 gelisteten 37 planungsrelevanten Am-

phibien-, Fledermaus-, Vogel- und Schmetterlingsarten ausgeschlossen werden können.  

Weiterhin kommt das Gutachten zu dem Ergebnis, dass für die potenziell vorkommende 

Kreuzkröte Vermeidungsmaßnahmen durchgeführt werden müssen. So ist während der Bau-

maßnahmen ist darauf zu achten, dass keine Kleinstgewässer entstehen.   

In Hinblick auf die Avifauna ist bei der zukünftigen Anlegung von Horsten in der direkten Um-

gebung des Plangebiets darauf zu achten, dass auf eine ausreichende Entfernung zu poten-

ziellen Stör- und Gefahrenquellen geachtet wird, um ein Kollisionsrisiko zu vermeiden.  

Auch müssen alle Grünschnittarbeiten außerhalb der Brutzeiten erfolgen.  
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Als textliche Hinweise wurden folgende Erläuterungen in den Bebauungsplan aufgenommen: 

Zum Schutz der Brutvögel sind die Baufeldvorbereitungen, insbesondere Rodungsarbeiten 

und Baumfällungen gem. § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG generell auf den Zeitraum vom 01. 

Oktober bis zum 28./29. Februar zu beschränken. Von dieser zeitlichen Beschränkung kann 

abgesehen werden, wenn durch einen faunistischen Fachgutachter nachgewiesen wird, dass 

in den Gehölzen keine Vögel brüten. Sollten trotzdem Brutvögel festgestellt werden, so sind 

die Fällarbeiten sofort zu unterbrechen und die Tiere durch einen faunistischen Fachgutachter 

zu bergen und umzusetzen. 

Des Weiteren ist die Entstehung von temporären Kleinstgewässern durch Bodenverdichtun-

gen und Bodenarbeiten zu vermeiden, da diese sonst als potenzielle Laichgewässer für Kreuz-

kröten dienen könnten.  

Auf die artenschutzrechtlichen Regelungen des § 44 BNatSchG wird ausdrücklich hingewie-

sen. D. h., vor und während der Durchführung der Arbeiten ist auf mögliche Quartiere, Nester 

und das mögliche Vorkommen von Tieren zu achten. Sollten im Zuge der Arbeiten Tierarten, 

die unter den gesetzlichen Artenschutz fallen, festgestellt werden, sind die Arbeiten sofort zu 

unterbrechen. Die Untere Naturschutzbehörde der Stadt Hagen ist unverzüglich zu informie-

ren, damit geeignete Schutzmaßnahmen abgestimmt und ergriffen werden können. 

10.3 BODENSCHUTZ 

Laut Altlastenverdachtsflächenkataster der Stadt Hagen sind auf den Flurstücken, die den Gel-

tungsbereich betreffen, keine Altlastenverdachtsflächen verzeichnet. Das Altlastenverdachts-

kataster der Stadt Hagen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und gibt nur einen der-

zeitigen Kenntnisstand wieder.  

Auf dem Bebauungsplan sind zum Schutz des Bodens folgende textliche Hinweise vermerkt: 

Für den Bebauungsplan gilt, dass nach § 4 Abs. 1 Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) in 

Verbindung mit § 7 BBodSchG sich jeder so zu verhalten hat, dass schädliche Bodenverän-

derungen nicht hervorgerufen werden.  

Nach § 1 Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) soll mit Grund und Boden sparsam und 

schonend umgegangen werden, dabei sind Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu 

begrenzen. 

Sollten Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Altlast oder schädlichen Bodenveränderungen 

auf dem Gelände festgestellt werden, so ist die Untere Bodenschutzbehörde gemäß § 2 Abs. 

1 LBodSchG unverzüglich zu verständigen. In diesem Fall behält sich die Untere Bodenschutz-

behörde weitere Auflagen vor. 
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Mutterboden ist in einem nutzbaren Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung 

zu schützen. Ein ggf. erforderlicher Massenausgleich hat möglichst innerhalb des Baugebietes 

zu erfolgen. Für die Verwendung von mineralischen Reststoffen/ Recyclingmaterialien ist 

rechtzeitig beim Umweltamt eine wasserrechtliche Erlaubnis zu beantragen. Im Grundwasser-

schwankungsbereich darf nur unbelastetes geogenes Material eingebaut werden. 

10.4 KAMPFMITTELVORKOMMEN 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt gemäß den Ergebnissen einer Luftbildaus-

wertung durch die Bezirksregierung Arnsberg, Kampfmittelbeseitigungsdienst Westfalen-

Lippe im Bombardierungsgebiet. Im Plangebiet selbst liegen keine Blindgängerverdachts-

punkte vor. Laut Luftbildauswertung befindet sich im nördlichen Teil der Plangebiets ein ge-

räumter Blindgängerverdachtspunkt. Ein unbearbeiteter Blindgängerverdachtspunkt (Nr. 

18292) befindet sich derzeit auf dem im Osten angrenzenden Grundstück, in unmittelbarer 

Nähe zum Geltungsbereich des Plangebietes vor. Es wird vom Fachbereich Öffentliche Si-

cherheit, Verkehr, Bürgerdienste und Personenstandswesen angeordnet, dass im betroffenen 

Bereich für die zu bebauenden Flächen und Baugruben eine Sondierung durchzuführen ist. 

Zu beachten ist das Merkblatt für Baugrundeingriffe auf Flächen mit Kampfmittelverdacht ohne 

konkrete Gefahr. Im Bebauungsplan werden die Bombardierungsflächen gemäß § 9 Abs. 5 

BauGB gekennzeichnet. 

Bei Erdeingriffen ist mit besonderer Vorsicht vorzugehen. Weist bei Durchführung des Bauvor-

habens der Erdaushub auf außergewöhnliche Verfärbung hin oder werden verdächtige Ge-

genstände beobachtet, sind die Arbeiten sofort einzustellen und die zuständige Polizeidienst-

stelle oder der Fachbereich Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Bürgerdienste und Personen-

standswesen der Stadt Hagen sofort zu verständigen. 

10.5 NACHHALTIGKEIT 

Die Aufstellung des Bebauungsplans ist eine Maßnahme der Innenentwicklung. Der Vorrang 

der Innenentwicklung gegenüber der Neuinanspruchnahme von Flächen im Außenbereich ist 

im Sinne der Nachhaltigkeit. Durch den Fokus auf die Innenentwicklung minimieren sich die 

zukünftigen Eingriffe in den Außenbereich bzw. in den offenen Landschaftsraum. Darüber hin-

aus wird die vorhandene Infrastruktur bestmöglich ausgelastet sowie die Vitalität von gewach-

senen Zentren gestärkt. Durch die Entwicklung der Fläche zur Gemeinbedarfsfläche mit der 

Zweckbestimmung Sporthalle wird im Sinne der Innenentwicklung in der Stadt Hagen gehan-

delt. Das Plangebiet ist gut an den ÖPNV angebunden, sodass ein großer Anteil der Wege 

nicht zwingend mit dem Kraftfahrzeug zurückgelegt werden muss. Die getroffenen 
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Festsetzungen sorgen dafür, dass trotz Entwicklung der Fläche ein hoher Grünanteil der 

Grundstücke sichergestellt wird und die Belange der Umwelt Berücksichtigung finden. 

11 DENKMALSCHUTZ 

Innerhalb des Plangebietes sind keine denkmalgeschützten Objekte vorhanden. 

Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (Kultur- und/oder naturgeschichtliche Boden-

funde, d.h. Mauern, alte Gräben, Einzelfunde aber auch Veränderungen und Verfärbungen in 

der natürlichen Bodenbeschaffenheit, Höhlen und Spalten, aber auch Zeugnisse tierischen 

und/oder pflanzlichen Lebens aus erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt werden. Die Entdeckung 

von Bodendenkmälern ist der Stadt/Gemeinde als Untere Denkmalbehörde und/oder der LWL-

Archäologie für Westfalen, Außenstelle Olpe Tel.: 02761 / 93750; Fax: 02761 / 937520, unver-

züglich anzuzeigen und die Entdeckungsstelle mindestens drei Werktage in unverändertem 

Zustand zu erhalten (§§ 15 und 16 Denkmalschutzgesetz NRW), falls diese nicht vorher von 

den Denkmalbehörden freigegeben wird. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist berech-

tigt, das Bodendenkmal zu bergen, auszuwerten und für wissenschaftliche Erforschung bis zu 

6 Monaten in Besitz zu nehmen (§ 16 Abs. 4 DSchG NW). 

12 FLÄCHENBILANZ 

Bezeichnung Wert Anteil 

Geltungsbereich 2.895 m² 100 % 

   

Gemeinbedarfsfläche 2.895 m² 100 % 

 

13 GUTACHTEN  

Folgende Gutachten wurden für die Aufstellung des Bebauungsplanes erstellt und können im 

Verwaltungsinformationssystem ALLRIS bzw. Bürgerinformationssystem und als Original in 

der jeweiligen Sitzung eingesehen werden: 

- Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag (ASP Stufe I) nach § 44 BNatSchG vom 

12.09.2024, erstellt durch die Fa. ‚ecotone‘ 

 

Stadt Hagen, 08.11.2024 
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